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Anhang  Klimafonds-Richtlinie Stadt Schenefeld 

 

Anhang: Maßnahmenbeispiele – Klimafonds 

Die nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend und dient lediglich der Ideenfindung. 

Anträge zur Förderung nicht aufgeführter Maßnahmen und Projekte werden gleichermaßen 

begrüßt. 

 
 
Maßnahmenbereich 1 - Erneuerbare Energien 

a. Anschaffung und Errichtung von Photovoltaikanlagen (auch für Balkone, inkl. bauliche 
Maßnahmen zur Vorbereitung) 

b. Anschaffung und Errichtung von Solarthermieanlagen (auch für Balkone, inkl. bauliche 
Maßnahmen zur Vorbereitung) 

c. Bau von Geothermie-Anlagen 
 
Maßnahmenbereich 2 - Energetische Sanierung 

a. Erstellung eines Sanierungsfahrplans 
b. Beauftragung zur energetischen Sanierung von zertifizierten Fachkundigen 
c. Dachsanierung (z. B. Dämmung) 
d. Isolierung/Austausch von einfach verglasten Fenstern und Türen (Ersatz durch 

Zweifachverglasung oder höher)  
e. Fassadenisolierung 
 

Maßnahmenbereich 3 - Klimafolgenanpassung 

a. Dach- und Fassadenbegrünung 
b. Einbau einer Regenwassernutzungsanlage 
c. Einbau einer Grauwassernutzungsanlage 
d. Einbau unbeweglicher Verschattungsvorrichtungen (z. B. Vorbauten, außenliegender 

Rollladen)  
e. Anschaffung eines Regenwasserspeichers (ab 500 L Fassungsvermögen) 

Lüftungsanlagen und Absaugung mit Wärmerückgewinnung 
 

Maßnahmenbereich 4 - Klimafreundliche Mobilität 

a. Anschaffung eines Lastenrades 
b. Radservicestationen (Reparaturstationen) 
 

 
Maßnahmenbereich 5 - Projektunterstützung 

a. Planung und Durchführung von Gemeinschaftsprojekten mit Modellcharakter/Nutzen für 
die Allgemeinheit 

b. Initiierung von Nachbarschaftsvereinigungen, -initiativen oder -genossenschaften 

 


